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1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung, Inhalte und Ziele der Bau-

leitpläne 

Die Ermittlung und Beschreibung der mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen er-

folgt im Rahmen des hier vorliegenden Umweltberichtes als Bestandteil der Begründung. Der 

Umweltbericht stellt eine Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit und eine sachgerechte 

Abwägung der Umweltbelange durch die Kommune dar. 

Eine Grundlage für die erforderlichen Inhalte des Umweltberichts liefert die Anlage zu 

§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Die Gliederung des vorliegenden Umweltberichts baut auf dieser 

Vorgabe auf. 

Das Plangebiet umfasst das Grundstück des bestehenden Netto-Marktes. 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet derzeit als Gewerbegebiet (GE) dar. Im Zuge der 

13. Flächennutzungsplanänderung soll Sondergebiet - großflächiger Einzelhandel (SO) darge-

stellt werden. 

Der Flächennutzungsplan wird entsprechend der Planungsziele im Parallelverfahren an die neu-

en geplanten Nutzungen angepasst. Dazu wird die 13. FNP-Änderung erstellt. 

Das Plangebiet liegt im Innenbereich und damit außerhalb des Geltungsbereichs des Land-

schaftsplans Nr. 3 Lüdenscheid.  

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Der Netto-Markt Vogelberg 1 soll von 730 m² auf eine Verkaufsfläche von 1.000 m² erweitert 

werden. Mit der Überschreitung der planungsrechtlichen Grenze von 800 m² handelt es sich um 

einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb, der als Sondergebiet auszuweisen ist. 

Das wesentliche Ziel des Änderungsverfahrens ist somit die Ausweisung eines Sondergebietes 

zur planungsrechtlichen Sicherung der Nahversorgung durch einen Lebensmittelvollsortimenter 

mit der Festlegung einer Verkaufsflächenobergrenze. 
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1.2 Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 

Nachfolgend werden relevante Fachgesetze und ihre wesentlichen Zielaussagen zum Umwelt-

schutz dargestellt. Die Bezüge zu den jeweiligen Schutzgütern sind gekennzeichnet. 

• Baugesetzbuch (BauGB): 
− Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne (§§ 1, 

1a, 2, 2a). Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen - die Aus-

wirkungen auf � Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge (� 

Wechselwirkungen) zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt - umwelt-

bezogene Auswirkungen auf den � Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

insgesamt, - umweltbezogene Auswirkungen auf � Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

[§1(6)]. 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) u. Landesnaturschutzgesetz NRW 

(LNatSchG NRW) 
− Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Men-

schen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 

Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, 

dass  

1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts  

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

3. die � Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten u. Lebensräume sowie  

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert (� Menschen) von Natur und 

� Landschaft  auf Dauer gesichert sind. 

• Raumordnungsgesetz (ROG) 
− Natur (� Tiere und Pflanzen) und � Landschaft einschließlich Gewässer, Wald und Meeresge-

biete sind dauerhaft zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, möglich 

und angemessen, wiederherzustellen. Dabei ist den Erfordernissen des Biotopverbundes Rech-

nung zu tragen. Die Naturgüter, insbesondere � Wasser und � Boden, sind sparsam und 

schonend in Anspruch zu nehmen; Grundwasservorkommen sind zu schützen. Beeinträchtigun-

gen des Naturhaushalts sind auszugleichen. ......Bei der Sicherung und Entwicklung der ökologi-

schen Funktionen und landschaftsbezogenen Nutzungen sind auch die jeweiligen � Wechsel-

wirkungen zu berücksichtigen. ...... Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm (� Menschen) und 

die Reinhaltung der � Luft  sind sicherzustellen. 

− Die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sowie die regionale Zusammengehörigkeit 

sind zu wahren. Die gewachsenen Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen sowie 

mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten (� Kulturgüter). 

− Für Erholung in Natur und Landschaft sowie für Freizeit und Sport (� Menschen) sind geeigne-

te Gebiete und Standorte zu sichern. 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und zugehörige Verordnungen, 

(16. BImSchV, 18. BImSchV oder 22. BImSchV) 
− Schutz des � Menschen, der Tiere und Pflanzen des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre  

(� Klima / Luft) sowie der � Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umweltauswirkungen 

durch Immissionen sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, 

erhebliche Beeinträchtigungen und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-

schütterungen, Licht, Wärme, Strahlen u. ähnliche Erscheinungen). 
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• TA Lärm 
− Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche sowie der Vorsorge vor solchen Einwirkungen (� Menschen) 

• DIN 18005, Schallschutz im Städtebau 
− Richtwerte zum Schallschutz als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölke-

rung (� Menschen) 

• Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) 
− Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. 

Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. (� Kul-

turgüter) [§ 1 (1)] 

− Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen.... (� Kulturgüter) [§ 1 (2)] 

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
− Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des � Bodens zu sichern oder wieder-

herzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten 

sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen 

nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Be-

einträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte (� Kulturgüter) soweit wie möglich vermieden werden (§ 1). 

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
− Die Gewässer (� Wasser) sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für  

� Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allge-

meinheit (� Menschen) und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeid-

bare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden 

Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und 

damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Dabei sind insbesondere 

mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes 

zu berücksichtigen; ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt, unter Berücksichtigung 

der Erfordernisse des � Klimaschutzes, ist zu gewährleisten [§ 1a (1)]. 

• Landeswassergesetz (LWG) 
− Ziel der Wasserwirtschaft ist es, die Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen zu schüt-

zen und eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des � 

Wassers zu erreichen. Die Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allge-

meinheit (� Menschen) und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen einzelner dienen. Dies er-

fordert die Ordnung des Wasserhaushalts als Bestandteil von Natur und Landschaft und als 

Grundlage für die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und andere Gewässernutzungen 

[§ 2 (1)]. 
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Ziele des Umweltschutzes in Fachplänen 

Abb. 1: Regionalplan (2011) 

 

Die Regionalplanung (Regionalplan, 2011) für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 

Bochum und Hagen stellt für das Plangebiet „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzun-

gen“ dar. Der Regionalplan wird derzeit neu aufgestellt. 

Auch der Regionalplan formuliert zahlreiche Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes: 

• Freiraumverträgliche Siedlungsentwicklung 

• Klimaschutz 

• Regionale Kooperation 

• Bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung 

• ÖPNV-Anbindung neuer Siedlungsflächen 

• Bedarfsgerechte Umsetzung der ASB 

• Siedlungsstrukturell sinnvolle, wohnverträgliche Nutzungsmischung anstreben 

• Wohnungsnahe Versorgung mit Gütern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs sichern 
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Berücksichtigung der in Fachplänen und Fachgesetzen festgelegten Ziele des Um-

weltschutzes im Bauleitplan 

Die gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches, des Bundesnaturschutzgesetzes und des 

Raumordnungsgesetzes werden im Zuge der Aufstellung der Bauleipläne berücksichtigt.  

Auch die Belange des Denkmalschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Wasser-

haushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes finden bei der Planung Berücksichtigung. 

Die Planung wurde mit den Zielvorgaben des Regionalplanes abgestimmt. 

1.3 Beschreibung des Plangebietes und seines Umfelds 

Das Plangebiet für die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 729 und für die 13. Flächennut-

zungsplanänderung liegt nordöstlich des Stadtzentrums im Stadtteil Vogelberg. 

Das Plangebiet wird derzeit von dem Netto-Markt und den zugehörigen Parkplätzen eingenom-

men. Randlich finden sich kleinflächig Grünflächen mit einigen jüngeren Bäumen, Gebüschen 

und Heckenstrukturen. Das Plangebiet ist großflächig versiegelt und überbaut. 

Im  Süden schließt die Lennestraße (L 691) an das Plangebiet an, im Westen ein Gewerbebe-

trieb, im Norden die Straße „Unterm Vogelberg“ sowie das Umspannwerk und Wohnbauflächen. 

Östlich schließt der „Vogelberger Weg“ an das Plangebiet an, weiter östlich das Bürgerhaus 

Lenneteich mit zugehörigem Teich und gehölzbestandenen Grünflächen. 

Abb. 2: Lage des Plangebietes 
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Abb. 3: Luftbild (Geobasisdaten NRW) 

 
© Bezirksregierung Köln, Abt. Geobasis.nrw 

1.4 Beschreibung des Vorhabens 

1.4.1 Planvorgaben 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet derzeit Gewerbegebiet (GE) dar. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Das Plangebiet liegt derzeit im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 729 „Mittlere Lenne-

straße“ – Rechtsverbindlich seit dem 01.01.1977 – und ist dort als Gewerbegebiet (GE) festge-

setzt. 

1.4.2 Vorhaben 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Im Zuge der 13. Flächennutzungsplanänderung soll das Plangebiet im Flächennutzungsplan 

zukünftig als Sondergebiet - großflächiger Einzelhandel Lebensmittel maximal 1.000 m² (SO6n) 

dargestellt werden.  
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Abb. 4: Geplante 13. Änderung des Flächennutzungsplanes (Stadt Lüdenscheid) 

 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 729 soll ein künftiges Sondergebiet der 

Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ (SO-EH) festgesetzt werden. Damit sollen die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Verkaufsflächenerweiterung des Netto-

Marktes geschaffen werden.  

Zum geplanten Sondergebiet Einzelhandel wurde eine Konzeptplanung (Architekturbüro Eicker) 

erarbeitet.  

Der Lebensmittelmarkt soll nach der Erweiterung 1.000 m² Verkaufsfläche aufweisen.  

Da der Netto-Markt aus städtebaulicher Sicht für die Nahversorgung der Wohnbevölkerung im 

dortigen Wohnquartier eine wichtige Funktion erfüllt, ist die Stadt Lüdenscheid an einer Erhal-

tung und Erweiterung des Versorgungsstandortes interessiert. 
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Abb. 5: Geplante Festsetzung 1. B-Plan 729, 1. Änderung (Stadt Lüdenscheid) 

 

Abb. 6: Konzeptplanung (Architekturbüro Eicker) 

 
Rot = Anbau 

Relevante Festsetzungen 

Nach derzeitigem Planungsstand sind folgende umweltrelevante Festsetzungen (Entwurf für die 

frühzeitige Behördenbeteiligung) vorgesehen: 

Art der baulichen Nutzung: 

Sonstiges Sondergebiet (SO) (§ 11 BauNVO): Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel 

– Nahversorgung – 
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• Um die geplante Vergrößerung der Verkaufsfläche des bestehenden Netto-Lebensmittel-

discountermarktes am Vogelberger Weg 1 planungsrechtlich zu ermöglichen, wird das ur-

sprüngliche GE-Gebiet im Bereich des Einzelhandelsgrundstückes in ein Sonstiges Son-

dergebiet (SO) der Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ nach 

§ 11 BauNVO umgewidmet. 

• Im sonstigen Sondergebiet ist ein großflächiger Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb mit 

einer Verkaufsfläche von maximal 1.000 m² für nahversorgungsrelevante Sortimente zu-

lässig. Die Anzahl der Lebensmittelmärkte im Bebauungsplangebiet ist aufgrund der rela-

tiv kleinen Grundstücksgröße von 4.150 m² ausdrücklich auf einen einzigen Lebensmit-

telmarkt beschränkt. Dadurch ist die gebietsbezogene mit der vorhabenbezogenen Ver-

kaufsflächenbeschränkung identisch. 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird innerhalb des SO-Gebietes durch die Festsetzung einer 

Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 als Maximalwert, einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 als 

Maximalwert und der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse (II) bestimmt.  

Öffentliche Bauvorschriften über Werbeanlagen 

Der Bebauungsplan enthält örtliche Bauvorschriften über die Art, die Größe und den Anbrin-

gungsort von Werbeanlagen auf der Fassade der Gebäude. 

Verkehr 

Die Verkehrsuntersuchung (BRILON, BONDZIO, WEISER 2018) hat zum Ergebnis, dass das künftige 

Verkehrsaufkommen am signalgesteuerten Knotenpunkt Lennestraße/Vogelberger Weg mit 

einer befriedigenden Qualitätsstufe (QSV C) abgewickelt werden kann. 

Immissionsschutz 

Zum Vorhaben wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt (BRILON, BONDZIO, WEISER 2018). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zugrunde gelegt wurden. Die Untersuchung 

kommt bei werktägliche Öffnungszeiten zwischen 6.00 und 22.00 Uhr zu folgenden Ergebnis-

sen: 

• Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte und der Maximalpegel für kurzzeitige Geräusch-

spitzen nach der TA Lärm ist nur dann möglich, wenn auf eine Anlieferung im Nachtzeit-

raum verzichtet wird. 

• Neben der bereits vorhandenen Lärmschutzwand mit einer Wandoberkante von 383,60 m 

ü NN an der nördlichen Grenze des Vorhabengrundstücks sind keine weiteren Lärm-

schutzmaßnahmen erforderlich. Die Wand muss die Anforderungen der Schalldämmung 

und Schallabsorption der ZTV-Lsw 06 mit einem Schalldämmmaß von 24 dB(A) und einer 

Schallabsorption von 8 dB(A) erfüllen. 
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• Das durch die Erweiterung des Lebensmittelmarktes hervorgerufene zusätzliche Ver-

kehrsaufkommen führt zu einer Erhöhung der verkehrsbedingten Geräuschimmissionen 

um maximal 0,2 dB(A). Diese ist nicht wahrnehmbar. 

• An den repräsentativ ausgewählten Immissionsorten entlang der Lennestraße östlich des 

Knotenpunktes Lennestraße/Vogelberger Weg wird bereits im Prognose-Nullfall die Gren-

ze von 70/60 dB(A) tags/nachts überschritten, ab der eine Gesundheitsgefährdung mög-

lich ist. Hier ist durch die vorgesehene Erweiterung des Lebensmittelmarktes keine Zu-

nahme von Geräuschimmissionen zu erwarten. 

• Die technischen Details der haustechnischen Anlagen des Lebensmittelmarktes sind im 

Rahmen des Bauantrags zu überprüfen. 

Aus Sicht des Gutachters ist die geplante Erweiterung des Lebensmittel-Discounters bei einem 

Verzicht auf eine Nachtanlieferung im Sinne der TA Lärm unkritisch. 

In die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes wird ein Hinweis aufgenommen, der dar-

auf aufmerksam macht, dass aus lärmtechnischer Sicht eine Anlieferung zu Nachtzeiten (22.00 

– 6.00 Uhr) nicht zulässig ist. 

Vorsorgender Immissionsschutz - Störfallbetriebe 

Im Lüdenscheider Stadtgebiet befinden sich derzeitig noch drei Betriebe, die mit Gefahrstoffen 

umgehen und die deshalb unter die Störfall-Verordnung fallen. Ein weiterer Betrieb liegt außer-

halb des Stadtgebietes. (Gefahrstoffbetriebe nach der Störfallverordnung – sogenannte Störfall-

betriebe). 

Das vorliegende Plangebiet liegt außerhalb der ermittelten angemessenen Abstände, die die vier 

Störfallbetriebe umgeben. 

Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Der Stadt Lüdenscheid liegen keine Erkenntnisse vor, dass im Planänderungsgebiet Belange des 

Denkmalschutzes betroffen sind. 

Ver- und Entsorgung, Entwässerung, Niederschlagswasserbeseitigung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Gas, Wasser und Strom wird durch die vorhandenen Ver-

sorgungsleitungen in den bestehenden Straßen sichergestellt. Das anfallende Niederschlags-

wasser wird über den Mischwasserkanal entwässert. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-

kungen 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

2.1.1 Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Das Schutzgut „Menschen“ umfasst die Bevölkerung und ihre Gesundheit bzw. ihr Wohlbefin-

den. Zur Wahrung der Daseinsgrundfunktionen sind als Schutzziele das Wohnen und die Erho-

lung und Freizeitnutzung zu nennen. Daraus abgeleitet sind zu berücksichtigen: 

• die Wohn- und Wohnumfeldfunktion, 

• die Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Wohnen und Wohnumfeld 

Kriterien für die Bewertung der Wohnfunktion und ihre Bedeutung und Empfindlichkeit sind zum 

einen die Festsetzungen der Bauleitplanung, die Aussagen, ob ein Gebiet für die Wohnnutzung 

(Allgemeine und Reine Wohngebiete) für eine gemischte Nutzung (Mischgebiete) oder für eine 

gewerbliche Nutzung (Gewerbegebiete) vorgesehen sind, zum anderen die Richtwerte der DIN 

18005, die vorgeben, welche Schallpegel für welche Nutzung verträglich sind. Andere Vorgaben 

liefern z. B. die Richtwerte der TA-Lärm (1998) zum Schutz vor Anlagenlärm sowie die 16. Bun-

desimmissionsschutzverordnung (Verkehrslärmschutzverordnung, 1990) zum Schutz vor Ver-

kehrslärm. 

Dem Wohnen kommt im Plangebiet keine Bedeutung zu. Südlich der Lennestraße (L 691) und 

westlich des Plangebietes schließen gewerblich genutzte Flächen an, denen eine geringe Bedeu-

tung für die Wohnfunktion zukommt. Sehr hoch bedeutsam und empfindlich sind die nördlich 

und nordöstlich gelegenen Wohngebiete sowie das östlich gelegene Bürgerhaus. 

Vorbelastungen durch Schall entstehen durch die Verkehre auf der Lennestraße (L 691) und die 

bestehenden gewerblichen Nutzungen im Umfeld. 

Erholung und Freizeit 

Kriterien für die Bewertung der landschaftsbezogenen Erholungsnutzung sind die landschaftli-

che Ausstattung und Attraktivität, die Erschließung und die Nutzungsfrequenz. Bei Freizeitein-

richtungen sind die Attraktivität und die Nutzungsfrequenz ausschlaggebend. 

Durch das Plangebiet führen keine Wander-, Rad- oder Reitwege. Freizeiteinrichtungen sind 

nicht vorhanden. 

Das Plangebiet nimmt keine bedeutsamen Funktionen für die Erholung und Freizeitnutzung 

wahr. Die Bedeutung für die landschaftsbezogenen Erholungsnutzung und die Freizeit ist ge-

ring. 
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Zusammenfassende Bewertung 

Der Wohnfunktion kommt im Plangebiet keine Bedeutung zu. Von sehr hoher Bedeutung sind 

die Wohngebiete im Umfeld. Das Plangebiet nimmt keine Funktionen für Freizeit und Erholung 

wahr. 

2.1.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen umfasst den Schutz der tierischen und pflanzlichen Arten und 

der Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Vielfalt und den Schutz ihrer Lebensräume. Vor 

diesem Hintergrund sind insbesondere Lebensräume mit besonderen Funktionen für Tiere und 

Pflanzen zu betrachten. Daraus abgeleitet sind zu beurteilen: 

• die Bedeutung von Vegetation und Pflanzenwelt, 

• die Bedeutung der Lebensräume der Tierwelt, 

• die Bedeutung für die biologische Vielfalt, 

• die Biotopvernetzungsfunktion 

Zu betrachten sind zudem die besonders geschützten Gebiete des europäischen Netzes „Natura 

2000“, u. a. die FFH- und Vogelschutz-Gebiete, die Belange des Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und der gesetzlich geschützten Biotope nach dem Land-

schaftsgesetz NRW. 

Vegetation und Pflanzenwelt 

Kriterien für die Bewertung von Biotoptypen bzw. Vegetationsstrukturen sind die Natürlichkeit, 

die Gefährdung bzw. Seltenheit, die Ausprägung bzw. Vollkommenheit sowie die Ersetzbarkeit 

bzw. Wiederherstellbarkeit. 

Eine geringe Bedeutung kommt den randlichen Grünflächen zu. Die restlichen Flächen des 

Plangebietes sind bebaut und versiegelt. Ihnen kommt eine nachrangige Bedeutung zu. 

Tierwelt 

Kriterium für die Bewertung der Bedeutung für die Tierwelt sind die Artenvielfalt, das Vorkom-

men seltener und gefährdeter Arten, das Fehlen von Störeinflüssen und die Natürlichkeit, Sel-

tenheit und Größe der vorhandenen Lebensräume. 

Vorkommen Gebäude bewohnender Fledermäusen (z. B. Zwergfledermaus) sind für das Gebäu-

de nicht auszuschließen. Dabei ist eine Funktion als Zwischen-, Sommerquartier oder auch Win-

terquartier möglich. Im Rahmen der Artenschutzprüfung wurde mittels Begehung und Ausflug-

kontrolle geprüft, ob das Gebäude von Fledermäusen genutzt wird. Dies ist nicht der Fall. 

Die Vogelwelt in den großflächig bebauten und versiegelten Bereichen des Plangebietes ist ge-

kennzeichnet durch das Vorkommen häufiger, störungsresistenter und nicht gefährdeter Arten 
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der Siedlungsflächen. Die Begehung im Rahmen der Artenschutzprüfung ergab keine Hinweise 

auf Vorkommen oder Nistplätze seltener und gefährdeter Arten. 

Für Amphibien hat das Plangebiet aufgrund der Lage im Siedlungsbereich und des Fehlens von 

naturnahen Gewässern keine Bedeutung. Auch das Vorkommen seltener und gefährdeter Repti-

lienarten ist aufgrund der Lage und Ausstattung auszuschließen. 

Das Plangebiet unterliegt durch die intensive Nutzung, die Lage im Siedlungsbereich und die 

Nutzungen im Umfeld zahlreichen Vorbelastungen und Störeinflüssen. 

Das Plangebiet nimmt auch keine Vernetzungsfunktion für Tierarten wahr. 

Schutzgebiete, Natura 2000  

Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Landschaftsplanes Nr. 3 - Lüden-

scheid. 

Gebiete des Netzes Natura 2000 sind im Plangebiet und dessen potentiell betroffenen Umfeld 

nicht ausgewiesen, ebenso keine Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Na-

turdenkmale oder Landschaftsschutzgebiete. 

Biotoptypen, die dem Schutz des § 62 des Landesnaturschutzgesetzes NRW (LNatSchG NRW) 

unterliegen, sind im Plangebiet und dessen direktem Umfeld nicht vorhanden. 

Artenschutz 

Bestimmte Tier- und Pflanzenarten sind gemäß BNatSchG besonders und streng geschützt. 

Dieser Schutz ist über die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG definiert. 

In einer Artenschutzprüfung ist darzulegen, dass das Vorhaben nicht zu Konflikten mit den Ver-

botstatbeständen des § 44 BNatSchG führt. 

2.1.3 Fläche, Boden, Wasser, Klima / Luft 

Fläche 

Das Schutzgut „Fläche“ ist in das BauGB aufgenommen worden. Ziel ist ein sparsamer Umgang 

mit der Fläche als natürlicher Ressource, das heißt es wird eine Verringerung der Neuversiege-

lung und Flächenbeanspruchung angestrebt. Ziel der Landesregierung NRW ist es, den Flächen-

verbrauch bis 2020 auf 5 ha pro Tag zu begrenzen (LANDESREGIERUNG NRW 2016). 

Die Flächen des Plangebietes sind großflächig versiegelt und bebaut. 

Boden 

Der Boden besitzt unterschiedlichste Funktionen für den Naturhaushalt, insbesondere als Le-

bensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber 
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hinaus sind seine Wasser- und Nährstoffkreisläufe, seine Filter, Puffer- und Stoffumwandlungs-

eigenschaften, seine Grundwasserschutzfunktion und seine Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte zu schützen. Die wesentlichsten und bewertungsrelevanten Funktionen sind: 

• die Lebensraumfunktion, 

• die Speicher- und Reglerfunktion, 

• die natürliche Ertragsfähigkeit, 

• sowie die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Zu berücksichtigen sind zudem der sachgerechte Umgang mit Abfällen und die Sanierung be-

stehender Altlasten. 

Die Böden des Plangebietes sind großflächig versiegelt, bebaut und überformt. Sie weisen keine 

besonderen Bodenfunktionen auf. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich eine Altablagerung (Nr. 00/008 „Lenne-

straße“), die sich über die Plangebietsgrenze in westliche Richtung auch auf die Nachbar-

grundstücke erstreckt. Die Altablagerung ist im Altlastenkataster des Märkischen Kreises als 

ehemalige Haus- und Gewerbemülldeponie gekennzeichnet. Im Untergrund wurden z. T. erheb-

liche Belastungen an Schwermetallen, Kohlenwasserstoffen, PAK`s und aromatische Kohlen-

wasserstoffen festgestellt. In der Vergangenheit wurden im Zuge von Sofortmaßnahmen und 

Nutzungsänderungen im Rahmen von Bauanträgen bei allen betroffenen Grundstücken (Lenne-

straße 1a, 3, 5 und 7 und Vogelberger Weg 1) auf dieser Altablagerung Sanierungs- und Siche-

rungsmaßnahmen durchgeführt. Eingriffe in die Oberflächenabdichtung (Sanierungsmaßnahme) 

oder in den Boden auf den entsprechenden Grundstücken sind nur auf Antrag in Abstimmung 

mit der Unteren Abfallwirtschafts- /Bodenschutzbehörde des Märkischen Kreises zulässig. Auf 

eine Anregung der Fachbehörde des Märkischen Kreises wurde in die 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 729 eine Kennzeichnung nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als Fläche, deren Böden 

erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist, vorgenommen. Die Art und die Ursache 

der Bodenbelastung wurden dort benannt. 

Wasser 

Auch das Wasser besitzt unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt, wobei Grundwas-

ser und Oberflächengewässer zu unterscheiden sind. Als Schutzziele sind die Sicherung der 

Quantität und der Qualität von Grundwasservorkommen sowie die Erhaltung und Reinhaltung 

der Gewässer zu nennen.  

Die wesentlichsten und bewertungsrelevanten Funktionen des Schutzgutes Wasser sind: 

• die Grundwasserdargebotsfunktion, 

• die Grundwasserschutzfunktion, 

• die wasserhaushaltliche Funktion von Oberflächengewässern, 

• die Lebensraumfunktion von Oberflächengewässern. 

Zu betrachten ist darüber hinaus der sachgerechte Umgang mit anfallendem Abwasser. 
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Grundwasserkörper des Plangebietes ist das rechtsrheinische Schiefergebirge im Bereich untere 

Lenne. Das Plangebiet und sein Umfeld weisen gering ergiebige Grundwasservorkommen in 

Ton- und Schluffstein sowie Sandsteinen auf. Der Flurabstand beträgt mehr als 2 m. Das 

Grundwasser fließt in Richtung Rahmede /Lenne (Elwasweb).  

Die Rahmede als Lennezufluss ist im Bereich des Plangebietes verrohrt und somit in einem na-

turfernen Zustand. 

Rechtgültige Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet und dessen Umfeld nicht ausgewiesen, 

ebenso keine Heilquellenschutzgebiete oder gesetzlichen Überschwemmungsgebiete. 

Das anfallende Oberflächenwasser des bestehenden Lebensmittelmarktes wird über den beste-

henden Mischwasserkanal abgeleitet. 

Das Plangebiet weist somit keine besonderen Funktionen für das Grundwasser oder Oberflä-

chengewässer auf. Besondere Empfindlichkeiten und Risiken sind ebenfalls nicht vorhanden. 

Klima/Luft, Klimaschutz 

Schutzziele für das Schutzgut Luft und Klima sind die Vermeidung von Luftverunreinigungen 

und die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokal-

klimatischen Regenerations- und Austauschfunktionen. Dabei sind zu berücksichtigen: 

• die lufthygienische Ausgleichsfunktion, 

• die klimatische Ausgleichsfunktion. 

Weiterhin sind die Vermeidung von Emissionen, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 

sparsame und effiziente Nutzung von Energie und Aspekte des Immissionsschutzes bei der Be-

trachtung zu berücksichtigen. 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rech-

nung getragen werden. 

Das Plangebiet liegt nordöstlich des Zentrums von Lüdenscheid im Siedlungsbereich und ist von 

weiteren besiedelten und gewerblich genutzten Flächen umgeben.  

Die weitgehend bebauten und versiegelten Flächen des Plangebietes sind als klimatischer Belas-

tungsraum anzusprechen. Als klimatischer Belastungsraum sind auch die versiegelten und be-

bauten Flächen im Umfeld anzusprechen. Die Verkehre auf der Lennestraße (L 691) führen zu 

lufthygienischen Belastungen. 

Klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktionen übernehmen die kleineren Gehölzbestän-

de und Grünflächen im Plangebiet. 

Das Plangebiet weist somit keine besonderen Funktionen für das Klima und die Lufthygiene auf. 

Besondere Empfindlichkeiten und Risiken sind ebenfalls nicht vorhanden. 
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2.1.4 Landschafts- und Stadtbild 

Das Plangebiet liegt im Siedlungsbereich, so dass hier eine Bewertung des Stadtbildes maßgeb-

lich ist. 

Das Grundstück des Verbraucher-Marktes ist zwar eingegrünt, weist aber keine besonders aus-

geprägten Qualitäten des Stadtbildes auf. Insgesamt kommt dem Plangebiet somit eine geringe 

Qualität des Stadtbildes zu. 

2.1.5 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet weist keine Objekte des Denkmalschutzes auf. Bodendenkmäler sind ebenfalls 

nicht bekannt und aufgrund der Überbauung und Überformung eher auch nicht zu erwarten.  

2.1.6 Wechselwirkungen 

Auch das BauGB fordert den integrativen Prüfansatz des UVPG, der die einzelnen Umweltfakto-

ren einschließlich der Wechselwirkungen [§ 1 (6) 7. BauGB] zu berücksichtigen hat.  

Große Teile der Wechselwirkungen werden unter der Beschreibung und Bewertung der einzel-

nen Schutzgüter erfasst und beschrieben, so z. B. die Auswirkungen von Versiegelung auf Bo-

den, Wasser und Klima oder die klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion von Gehöl-

zen mit positiven Wirkungen auf den Menschen. 

Besonders zu berücksichtigende Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Schutzgütern, z. B. 

grundwassergeprägte Standorte mit daraus resultierenden besonderen Ausprägungen der Bö-

den und der standortspezifischen Tier- und Pflanzenwelt, bestehen im Plangebiet nicht.  

Auch konnten keine besonderen räumlichen Wechselwirkungen und -beziehungen zwischen den 

Teilflächen des B-Plangebietes oder zwischen dem B-Plangebiet und seinem Umfeld festgestellt 

werden. 

2.1.7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-

führung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet weiterhin der heute bestehenden 

Nutzung für den Einzelhandel unterliegen oder bei mangelnder Konkurrenzfähigkeit des Marktes 

aufgegeben werden. 
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2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Durchführung der Planung 

2.2.1 Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 

2.2.1.1 Wohnen und Erholung  

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktion verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Im Umfeld des Plangebietes sind Wohngebiete mit einer sehr hohen Bedeutung und Empfind-

lichkeit ausgewiesen. 

Das lärmtechnische Gutachten (BRILON, BONDZIO, WEISER 2018) kommt zu dem Ergebnis, dass 

die geplante Erweiterung des Lebensmittel-Discounters unkritisch ist, wenn auf eine Nachtanlie-

ferung verzichtet wird. 

In die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes wird ein Hinweis aufgenommen, der dar-

auf aufmerksam macht, dass aus lärmtechnischer Sicht eine Anlieferung zu Nachtzeiten (22.00 

– 6.00 Uhr) nicht zulässig ist. 

Das Vorhaben führt somit nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohn- und Wohnum-

feldfunktionen.  

Die Planung betrifft keine Flächen mit Bedeutung für die Erholungs- und Freizeitnutzung, so 

dass keine Konflikte entstehen. 

In einer 5-stufigen Skala sind die Auswirkungen als ‚gering’ einzustufen. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.3.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Vegetation und Pflanzenwelt 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf die Vegetation und Pflanzenwelt verbunden. Die 

bestehenden kleinen Grünflächen bleiben erhalten. 



 
Kuhlmann & Stucht GbR Seite 18 
 Umweltbericht 1. Änderung BP 729 und 13. FNP-Änderung 

 

 

In einer 5-stufigen Skala sind die Auswirkungen  auf die Vegetation und Pflanzenwelt als ‚sehr 

gering’ einzustufen. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

Tierwelt 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf die Tierwelt verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 729 wurde eine Artenschutzprüfung erstellt. Diese 

kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben keine planungsrelevanten streng und be-

sonders geschützten Tierarten betroffen sind, so dass eine Verletzung der Verbote des § 44 

BNatSchG auszuschließen ist. 

Auch für nicht planungsrelevante Tierarten sind keine erheblichen Betroffenheiten zu erwarten, 

da keine bedeutsamen Habitatstrukturen betroffen sind, sondern schon heute versiegelte Flä-

chen, die dem Parken dienen. 

In einer 5-stufigen Skala sind die Auswirkungen  auf die Tierwelt als ‚sehr gering’ einzustufen. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

Schutzgebiete, Natura 2000, Artenschutz 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf Schutzgebiete oder den Artenschutz verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Im Plangebiet und dessen Umfeld sind keine Schutzgebiete und Flächen des Netzes Natura 

2000 vorhanden. 

Zur Beachtung der Belange des Artenschutzes wurde eine Artenschutzprüfung durchgeführt 

(KUHLMANN & STUCHT 2018). Sie umfasste eine intensive Begehung des Plangebietes, die Nach-

suche nach potentielle Niststätten und Quartiere sowie eine Kontrolle des Lebensmittelmarktes 

auf ausfliegende Fledermäuse. 
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Die Artenschutzprüfung kommt zu folgendem Ergebnis:  

Der Netto-Verbrauchermarkt am Vogelberger Weg 1 in Lüdenscheid soll erweitert werden. 

Der Planungsraum liegt im Blattschnitt des Quadranten 4 des Messtischblattes 4711 - Lüden-

scheid. Für den Quadranten sind im Informationssystem des LANUV für den betroffenen Le-

bensraumtyp Gebäude potentielle Vorkommen von planungsrelevanten Arten aus den Arten-

gruppen Fledermäuse und Vögel benannt. 

Die Ortsbesichtigung, Begehung und Detektorkontrolle ergaben keine Hinweise auf Vorkommen 

von Fledermäusen oder Vögeln im Bereich des Gebäudes.  

Planungsrelevante Fledermausarten oder planungsrelevante und sonstige Vogelarten sind durch 

die Baumaßnahme somit nicht betroffen, so dass Betroffenheiten und Verletzungen von Ver-

botstatbeständen auszuschließen sind. 

Damit ist sichergestellt, dass durch die Baumaßnahme 

• keine Tiere verletzt oder getötet werden (entspr. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), 

• keine Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-
derungszeiten so gestört werden, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtert (entspr. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), 

• keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört werden, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang er-
halten bleibt (entspr. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG). 

Kenntnisdefizite, die weitere, vertiefende faunistische Untersuchungen erforderlich machen, 

konnten nicht festgestellt werden. 

2.3.3 Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft 

2.3.3.1 Fläche 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Das Vorhaben führt nicht zu neuen Flächenbeanspruchungen. Die für die Erweiterung bean-

spruchten Flächen sind schon heute versiegelt, sie werden als Parkplatz genutzt. 

In einer 5-stufigen Skala sind die Auswirkungen  auf das Schutzgut Fläche als ‚sehr gering’ ein-

zustufen. 
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sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.3..3.2 Boden 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf den Boden verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Die Planung betrifft keine Böden mit besonders ausgeprägten Bodenfunktionen. Die Böden im 

Plangebiet sind überformt, umgelagert oder versiegelt. Teilflächen des Plangebietes sidn durch 

eine Altlast vorbelastet. Das Vorhaben lässt somit keine negativen Wirkungen auf das Schutzgut 

Boden erwarten. 

In einer 5-stufigen Skala sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als ‚sehr gering’ ein-

zustufen. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.3.3.3 Wasser 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf das Grundwasser oder Oberflächengewässer ver-

bunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Die gering ergiebigen Grundwasservorkommen werden nicht genutzt, Schutzausweisungen 

bestehen nicht. Die großflächige Versiegelung sorgt dafür, dass die bestehende Altlast nicht zu 

einer Verschmutzung des Grundwassers führt. 

Bedeutsame Oberflächengewässer sind durch die Planung nicht betroffen. Das anfallende Ober-

flächenwasser wird wie bisher dem bestehenden Mischwasserkanal zugeführt. Die anfallende 

Menge an abzuführendem Oberflächenwasser ändert sich durch die Erweiterung nicht. 

Für Starkregenereignisse werden geeignete Vorkehrungen getroffen, die sicherstellen, dass das 

Wasser abgeleitet wird. 

Das Vorhaben lässt keine negativen Wirkungen auf das Schutzgut Wasser erwarten. 

In einer 5-stufigen Skala sind die Auswirkungen als ‚sehr gering’ einzustufen. 
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sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.3.3.4 Klima/Luft, Klimaschutz, Klimawandelfolgen 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf Klima und Luft sowie den Klimaschutz verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Die Planung betrifft keine Strukturen mit bedeutsamen klimaökologischen Ausgleichsfunktionen.  

Bei der Erweiterung des Marktes sollen klimaschonende und effiziente Energieversorgungstech-

niken genutzt werden. Die Anforderungen der aktuellen EnEV und das Erneuerbare Energien-

Wärmegesetz (EEWärmeG 2011) sind einzuhalten. 

Das Vorhaben lässt keine negativen Wirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft erwarten. 

Das Plangebiet ist für viele Kunden fußläufig erreichbar. Eine Nutzung dieser Fläche vermeidet 

damit zusätzliche Verkehrsaufkommen mit negativen klimatischen und lufthygienischen Wirkun-

gen.  

Die Planung verursacht in geringem Maße ein neues Kfz-Verkehrsaufkommen. Dies sind im 

„worst case“ gemäß Verkehrsgutachten maximal 220 Kfz. 

Konflikte mit möglichen Folgen des Klimawandels (Starkregen, Unwetter, Dürrephasen) entste-

hen nicht. 

In einer 5-stufigen Skala sind die Auswirkungen aus das Schutzgut Klima und Luft als ‚sehr ge-

ring’ einzustufen. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.3.4 Landschaft und Landschaftsbild 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf das Landschafts- und Stadtbild verbunden. 
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Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Die Erweiterung des bestehenden Lebensmittelmarktes ist nicht mit negativen Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild und die Stadtbildgestalt verbunden, diese verbleibt weitgehend unver-

ändert. Die bestehenden Grünflächen werden erhalten. 

2.3.5 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter ver-

bunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Objekte des Denkmal- oder Bodenschutzes sind im Plangebiet nicht vorhanden und damit durch 

die Neuaufstellung des Bebauungsplanes nicht betroffen. 

In einer 5-stufigen Skala sind die Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter 

als ‚sehr gering’ einzustufen. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.3.6 Wechselwirkungen 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Änderung der Darstellung von Gewerbe zu Sondergebiet im Zuge der 13. Flächennutzungs-

planänderung ist nicht mit Auswirkungen auf Wechselwirkungen verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Da das B-Plangebiet und sein Umfeld keine besonders ausgeprägten Wechselwirkungen und -

beziehungen bestehen, sind Konflikte durch die Beeinträchtigung bestehender Wechselwirkun-

gen oder -beziehungen auszuschließen. 

2.4 Übersicht über die wichtigsten geprüften Alternativen 

Die Stadt Lüdenscheid ist an einer Erhaltung und Erweiterung des bestehenden Discounter-

marktes interessiert, wie der Begründung zu entnehmen ist.  

Mit der Erhaltung und Erweiterung eines bestehenden Verbrauchermarktes sind keine oder nur 

sehr geringe Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt verbunden. 
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Zielführende Alternativen, die geringere Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt er-

warten lassen, bestehen somit nicht. 

2.5 Weitere zu beachtende Aspekte 

2.5.1 Auswirkungen von Bau und Abriss 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Von der Flächennutzungsplanänderung als vorbereitende Bauleitplanung gehen keine baube-

dingten Wirkungen aus. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Der Anbau an den bestehenden Verbrauchermarkt ist mit geringen und zeitlich begrenzten bau-

bedingten Auswirkungen verbunden. Entstehen können z. B. Störungen der umliegenden 

Wohnfunktion durch den Baulärm. 

In einer 5-stufigen Skala sind die Auswirkungen als ‚gering’ einzustufen. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.5.2 Nutzung natürlicher Ressourcen 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Mit der Flächennutzungsplanänderung als vorbereitender Bauleitplanung ist keine Nutzung na-

türlicher Ressourcen verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Der Anbau an den bestehenden Verbrauchermarkt ist nur mit einem sehr geringen Einsatz na-

türlicher Ressourcen verbunden, da es sich um eine kleinflächige Erweiterung des bestehenden 

Marktes mit vergleichsweise geringem Einsatz an Materialien und Energie handelt. 

In einer 5-stufigen Skala wird die Nutzung natürlicher Ressourcen als ‚sehr gering’ einzustufen 

sein. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
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2.5.3 Abfälle, Beseitigung 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die 13. Flächennutzungsplanänderung als vorbereitende Bauleitplanung ist nicht mit dem Anfall 

von Abfällen verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Die Erweiterung des Lebensmittelmarktes ist mit einem geringen zusätzlichen Aufkommen von 

Abfällen verbunden. Diese werden ordnungsgemäß entsorgt. 

In einer 5-stufigen Skala wird das zusätzliche Aufkommen von Abfällen und ihre fachgerechte 

Entsorgung als ‚sehr gering’ einzustufen sein. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.5.4 Risiken für Gesundheit, kulturelles Erbe und Umwelt 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die 13. Flächennutzungsplanänderung als vorbereitende Bauleitplanung ist nicht mit Risiken für 

die Gesundheit des Menschen, das kulturelle Erbe und die Umwelt verbunden. 

Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Die Erweiterung des bestehenden  Lebensmittelmarktes verursacht keine neuen Risiken für die 

Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt. 

In einer 5-stufigen Skala werden die zusätzlichen Risiken für die Gesundheit, das kulturelle Erbe 

und die Umwelt als ‚sehr gering’ eingestuft. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.5.5 Kumulative Wirkungen 

13. Flächennutzungsplanänderung 

Die Flächennutzungsplanänderung als vorbereitende Bauleitplanung führt nicht zu kumulativen 

Wirkungen. 
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Bebauungsplan Nr. 729, 1. Änderung 

Im Umfeld des Plangebiets der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 729 bestehen keine weite-

ren Planungen, die im Zusammenwirken mit dem Bebauungsplan zu kumulativen Wirkungen 

führen könnten. 

In einer 5-stufigen Skala werden die kumulativen Wirkungen als ‚sehr gering’ eingestuft. 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

 

2.6 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Die Planung dient der Erhaltung und Verbesserung der Nahversorgung im Quartier. 

Die Erweiterung eines schon heute bestehenden Lebensmittel-Discountermarktes im bebauten 

Umfeld vermeidet die Inanspruchnahme von Freiflächen. 

Der Standort für die Erweiterung des Lebensmittelmarktes ist bedarfsgerecht gelegen. Die fuß-

läufige Erreichbarkeit für ansässige Einwohner mindert Kfz-Verkehre. 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Konflikten sind zudem zu beachten: 

• Schutzmaßnahmen zur Erhaltung des Gehölzbestandes im Umfeld von Baumaßnahmen 

einhalten 

• Erforderliche Gehölzfällungen außerhalb der Vegetationsperiode und außerhalb der Brut-

zeiten der Vögel durchführen 

• Die Umgebung außerhalb des Plangebietes ist vor Ablagerungen von Baumaterialien und 

Befahrungen durch Baumaschinen zu sichern. Eine abweichende Vorgehensweise bedarf 

einer Prüfung und Zustimmung durch die Stadt Lüdenscheid. Angrenzende, nicht von der 

Planung betroffene Strukturen sind durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu 

schützen. 

• Werden im Rahmen der Erdarbeiten Bodenauffälligkeiten, z. B. hinsichtlich Geruch, Far-

be, Konsistenz, Zusammensetzung angetroffen, so ist unverzüglich die Untere Boden-

schutzbehörde  zu informieren, damit ggf. weiterführende Maßnahmen hinsichtlich um-

welttechnischer Belange abgestimmt und ausgeführt werden können. 

• Die im Rahmen der Baumaßnahme anfallenden Auffüllungsmaterialien sind vom gewach-

senen Boden zu trennen. Es gilt zu beachten, dass eine saubere Trennung der Materialien 

erfolgt, damit eine Vermischung und Verschlechterung der Materialien ausgeschlossen 

werden kann. 

• Im Zuge von Erdarbeiten sind vorhandene Auffüllungen fachgerecht zu entsorgen. Sollten 

aufgefüllte Materialien auf der Fläche umgelagert werden, so ist dieses mit der Unteren 

Bodenschutzbehörde abzustimmen. 
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• Beim Einbau von extern angelieferten Bodenmassen, z. B. für Rahmengrün etc., sind die 

Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung einzuhalten. Dies ist 

durch entsprechende chemische Analytik nachzuweisen. 

• Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht 

sind die Anforderungen des § 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) sowie das Merkblatt 44 des LANUV zu beachten. 

2.7 Eingriffs-Ausgleichsbilanz 

Für das Plangebiet liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Mit der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 729 sind keine neuen Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden. Die Erweite-

rung des Verbrauchermarktes beansprucht zudem nur Flächen, die schon heute versiegelt sind. 

Eine Eingriffsermittlung und die Erstellung einer Eingriffs- Ausgleichsbilanz sind nicht erforder-

lich.  
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3. Sonstige Angaben 

3.1 Verwendete Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten und 

Defizite 

Ausgangspunkt des Umweltberichtes ist eine Analyse und Bewertung des Plangebietes und des 

potentiell betroffenen Umfelds. Sie dient der Beurteilung der Bedeutung und ggf. der Empfind-

lichkeit des Untersuchungsgebietes bezüglich der Schutzgüter des BauGB und ihrer Funktionen.  

Die Erarbeitung des Umweltberichts zur 13. Flächennutzungsplanänderung und zum Bebau-

ungsplan Nr. 729 erfolgte auf der Grundlage vorliegender Unterlagen und einer Bestandsauf-

nahme des Plangebietes und seines Umfeldes. Die Bewertung der Schutzgutausprägungen und 

-funktionen sowie die Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen erfolgt verbal ar-

gumentativ. Die Beurteilung wird abgeleitet aus gesetzlichen Grundlagen, fachlichen Bewer-

tungskriterien sowie regionalen Gegebenheiten und Entwicklungszielen. 

Die zur Verfügung stehenden Daten waren dem Planungsstand entsprechend vollständig, der 

Zeitrahmen ausreichend, Schwierigkeiten oder Defizite bei der Erstellung des Umweltberichtes 

und bei der Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen waren nicht zu verzeichnen. 

3.2 Maßnahmen des Monitoring 

Mit Hilfe des Monitoring wird kontrolliert, ob die aufgestellten Prognosen tatsächlich stimmen 

und die ggf. vorgesehenen Maßnahmen realisiert wurden und ausreichend waren. Zu den un-

vorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen können auch Auswirkungen zählen, die erst 

nach Inkrafttreten auftreten oder bekannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Abwä-

gung sein konnten.  

Die nachfolgende Checkliste (DIFU 2006, verändert) gibt Hinweise zu möglichen zusätzlichen 

unvorhergesehenen umwelterheblichen Auswirkungen. 
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Tab. 1: Hinweise zum Monitoring 

Auswirkung Indikator, Hinweise Behörden Zusätzliche Überwa-
chungsmaßnahmen 
durch die Kommune 

Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit, Wohnen, Erholung 

Beeinträchtigung durch 
Verkehrslärm, Gewer-
belärm 

Beschwerden, erst ab Ver-
doppelung des Verkehrs-
aufkommens erheblicher 
zusätzlicher Lärm 

Straßenver-
kehrsbehörde 

I. d. R. keine 

Beeinträchtigung durch 
Lichtemissionen 

Beschwerden -- Keine 

Tier, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Beeinträchtigung von 
streng und besonders 
geschützten Arten 

Hinweise seitens Natur-
schutz 

ULB Prüfung in Kooperation 
mit ULB und Naturschutz 

Beeinträchtigung von 
Schutzgebieten und 
Objekten des Natur- u. 
Landschaftsschutzes 

Hinweise seitens Natur-
schutz 

ULB Keine 

Boden, Wasser, Klima und Luft 

Beeinträchtigung der 
Wassergewinnung 

Messergebnisse Betreiber UWB Keine 

Beeinträchtigung von 
Oberflächengewässern 

Messergebnisse UWB Keine 

Beeinträchtigung des 
Kleinklimas 

Beschwerden -- Begehung, Messungen 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Archäologische Funde Anzeige gem. gesetzlicher 
Anzeigepflicht 

Denkmal-
schutzbehörde 

Keine 

 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht betrachtet die Auswirkungen auf die Umwelt, die durch die 13. 

Flächennutzungsplanänderung und die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 729 in Lüden-

scheid zu erwarten sind. 

Ein bestehender Verbrauchermarkt soll erweitert werden. Damit wächst die Verkaufsfläche auf 

1.000 m² und es wird die Schwelle zum großflächigen Einzelhandel überschritten, so dass die 

bestehende Ausweisung als Gewerbegebiet nicht mehr zulässig ist. Der vorhabenbezogene Be-

bauungsplan Nr. 729 soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung eines Son-

dergebiets - Einzelhandel schaffen. Gleichzeitig soll die Darstellung im Flächennutzungsplan 

angepasst werden. 

Umweltbestandteile sind die Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit, die Tier- 

und Pflanzenwelt und die biologische Vielfalt sowie der Boden, das Grund- und Oberflächenwas-

ser, das Klima und die Luft. Weitere relevante Umweltbestandteile sind die Landschaft in Form 

des Landschafts- bzw. Stadtbildes sowie die Kulturgüter einschließlich sonstiger Sachgüter. 
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Das Plangebiet hat derzeit keine Bedeutung für die Wohnfunktion. Das Umfeld ist durch Allge-

meine Wohngebiete mit sehr hoher Bedeutung und Empfindlichkeit gekennzeichnet. Für die 

Erholung und Freizeitnutzung hat das Plangebiet keine Bedeutung.  

Im Zuge einer schalltechnischen Untersuchung wurde geprüft, ob die geltenden Grenz- und 

Richtwerte im Bereich der bestehenden Bebauung eingehalten werden. Die Grenz- und Richt-

werte werden eingehalten. 

Die bestehenden Grünflächen und Gehölze bleiben erhalten. Die Tierwelt im Plangebiet ist 

durch Vorkommen häufiger und nicht gefährdeter Arten gekennzeichnet. Mögliche Betroffenhei-

ten streng und besonders geschützter Arten wurde im Rahmen einer Artenschutzprüfung be-

trachtet. Konflikte mit dem Artenschutz sind nicht zu erwarten. 

Eine Betroffenheit von Gebieten des Netzes „Natura 2000“, Naturschutzgebieten oder geschütz-

ten Landschaftsbestandteilen ist auszuschließen.  

Die Böden des Plangebietes sind großflächig überformt, umgelagert und versiegelt und weisen 

keine besonderen Funktionen auf. Bestehende Altlasten werden berücksichtigt. 

Die Rahmede ist im Bereich des Plangebietes verrohrt. Bedeutsame Grundwasservorkommen 

sind nicht vorhanden, Wasserschutzgebiete sind nicht ausgewiesen oder geplant. Das Plange-

biet übernimmt keine Funktionen für das Klima und die Lufthygiene. 

Die Planung stellt sich gegenüber der bestehenden Nutzung nicht negativ bezüglich der Auswir-

kungen auf den Boden, das Wasser sowie das Klima und die Lufthygiene dar. 

Baudenkmäler oder bekannte Kulturgüter sind nicht betroffen. 

Insgesamt lässt die Planung somit keine negativen Wirkungen auf die Umweltbestandteile er-

warten. 
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